
Zugang zu Leitungsämtern
Beitrag von „fabian1983“ vom 26. Februar 2015 16:11

Trantor:
Das mit der Altersgrenze ist klar. Der entscheidene Absatz ist wohl:

Unzulässig sind auch längere (als zur Beurteilung der Bewährung des Bewerbers
nötige) Mindestwartezeiten, die der Bewerber im Beamtenverhältnis oder in seinem
bisherigen Amt verbracht haben muss; auch diese zielen darauf, ältere Bewerber
den jüngeren ohne Rücksicht darauf vorzuziehen, wer der Bessere ist."

bzw.:

Auch Mindestwartezeiten, die über die Dauer der Beurteilung der Bewährung des
Bewerbers hinausgehen, sind unzulässig. Beamtinnen und Beamte haben damit,
soweit ihre Bewährung festgestellt werden kann, einen Anspruch auf Einbeziehung
in das Auswahlverfahren. Dieser Anspruch kann gerichtlich durchgesetzt werden.

1https://www.lehrerforen.de/thread/40077-zugang-zu-leitungs%C3%A4mtern/?postID=359227#post359227
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